
Trusetaler
Schützenverein 98 e. V.

Satzung-

§ 1Name, §itr, Geschäftsiahr
1. Der Verein filhrt den Namen ,,Trusetaler Schützenverein 98 e. V. Er ist in das Vereinsregister

des Amtsgerichtes Meiningen eingetragen.
?" Er hat seinen Sitz in Truseta[.
3. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr

§ 2 Zweck des Vereines
1. Zweck des Vereins ist die Förderung des Schießsports. Der Satzungszweck wird

insbesondere verwi rklicht durclr:
a) Die Pflege und Förderung des Schießsports nach den Regeln des Deutschen

Schützenbundes,
b) Bie Förderung der sporttrichen und allgemeinen Jugendarbeit,
cl Die Ausrichtung vo* Vereinsmeisterschaften und Teilnahme an weitergehenden

Meisterschaften,
d) Die Pflege und Wartung des Schützenbrauchtr.rrns,
e) Den Bau und die Unterhaltr:ng von Sportanlagen,
fi Die Wahrnehmung weiterer Aufgaben, sofern dem Satzungszweck entsprechend.

2. Der Verein ist politisch, weltanschaulich und konfessionell neutral.

§ 3 Gemeinnützigkeit
1. §er Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gerne innützige Zwecke im Sinne des

Ahschnitts ,,Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung {§§Sf ff ASi in der jeweils
gültigen Fassung.

2" Der Verein ist selbstlos tätig er verfalgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
3" Die Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden" Die

Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Ferson durch
Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe
Vergütungen begünstigt werden.

4. Die lnhaber von Arntern sind ehrenarntlich tätig. Ihnen werden auf Antrag lediglich die im
lnteresse des Vereins erwachsenden Auslagen erstattet.

§ it Mitsliedschaft in anderen lnstitutianen
1. üer Trusetaler Schützenverein 98 e. V. organisiert seine Mitglleder in einem

Schtitzendachverband und erkennt dessen jeweilige §atzung an.

§ 5 Miteliedschaft
1. Mitglieder des \Jereins können natürliche Personen {ordentliche Mitglieder), juristische

Fersonen und Vereine {außerordentliche lVitglieder} sowie Ehrenmitglieder sein.



§ 6 Erwerb der Mi§liedschaft
1" Mitglied des Vereins kann Jede natürliche Perssn werden. Über den schriftlichen

Aufnahmeantrag entschreidet der Vorstand" Der Aufnahrneantrag Minderjähriger bedarf der
Unterschrnft der gesetzlichen Vertreter"

2. Zurn Ehrenmitglied kann dr:rch Beschluss der Mitgliederversammlung ernannt werden, wer
sich urn den Verein in besondere Verdienste erworben hat" Die Funktionen als Vorsitzender,
Schatzmeister oder Sportleiter können a[s Ehrenfunktionen zuerkannt werden.

3. Vereinsnritglieder, die dem Schützenverein nnindestens 25 Jahre als Mitgliede angehören,

werden zu Beginn des Jahres zu Ehrenrnitgliedern ernannt, indem sie das 75. Lebensjahr

uollenden.

§ 7 Beendigung der Mitgliedschaft
L. Die Mitgtiedschaft endet durch Tod" freiwilligen Austritt, Streichung von der Mitgliederliste,

Ausschluss oder durch die Auflösung oder Aufhebung des Vereins.
2. Der freiwillige Austritt ist dern Verein schriftlich zu erklären. Er ist unter Einhaltung einer

Frist von drei Monaten und nur zum Schluss eines Geschäftsjahres zulässig.

3" Eln Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes von der Mitgliederliste gestrichen
werden, wenn es trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung mit der Zahlung des Beitrages
oder der Umlage um mehr als ein -lahr im Rückstand ist.

4" Der Ausschluss lst zulässig wenn das lVlitglied in grober Weise gegen diese Satzung, gegen

die Beschltisse der Vereinsorgane oder gegen die allgemeinen lnteressen des

Schützenwesens verstoßen hat. Üben den Ausschluss entscheidet der Vorstand, der dem
Mitglied vorher eine angemessene Frist zur Außerung gibt. Gegen die Entscheidung ist die
Berufung an die Mitgliederversamrnlung schriftlich innerhalb von drei Wochen nach

Zustellung der Ausschlussentscheidung zuträssig. Die Mitgtiederversämmlung entscheidet
endgültig.

5" Mitglieder, deren Mitgliedschaft erlcschen ist, haben keinen Anspruch auf Anteile aus denr
Vermögen des Vereins"

§ I Rechte und Fflichten der Mltglieder
1. Die Mitglieder sind berechtigt,

- An der WilNensbildung des Vereins, durch Ausübung des Antrags-, Diskussions-, Wahl-
und Stimrnrechts teilzunehmen, wobei das Wahl- und Stirnrnrecht ab vollendetem ].4.

Lebensjahr besteht,
- Den Schießsport zu betreiben und an allen Veranstaltungen des Vereins teilzunehrnen,

2. Die Mitglieder sind verpflichtet,
- Die Satzung des Vereins und die Beschlüsse seiner Organe zu beachten,
- Den von der Mitgliederversammlung festgesetzten Jahresbeitrag und etwaige Umlagen

zu bezahlen oder anstelle der tlmlagen Arbeitsstunden zurn Erhalt der Schießanlage zu

leisten, die Umlage darf die Höhe des.lahresbeitrages nicht übersteigen,
- Die lnteressen des \lereins nach Kräften zu unterstützen und alles zu unterlassen,

wodurch das Ansehen des Vereins geschädigt oder der Zweck des Vereins gefährdet
werden könnte.



§ 9 §rga*e
Organe des Vereins sind

a) DerVorstand,
b) Die Mitgliederversammlung
c) Der Altestenrat

§ 1§ Der Vorstand
1. DerVorstand besteht aus dem

- Vorsitzenden
- StellvertretendenVorsitzenden
- Schatzrneister
- Schrif$ührer
- Vereins-und.lugendsportleiter

2. Dem Vsrständ obllegt die Leitung des Vereins. Er ist insbesondere zuständig für
- Die Führung der laufenden Geschäfte des Vereins,
- Die Aufstellung der Jahresberichte und des Rechnungsabschlusses,
- Die Festlegung der Veranstaltungen des Vereins und deren Vorbereitung,
- Die Wahrnehrnung aller Aufgaben, die sich aus dieser Satzung ergeben, oder die ihm die

M itgliederversammlung üherträgt.
3. Vorstand im Sinne des §26 BGB sind der Vorsitzende, der stellvertretende Vorsitzende und

der Schatzmeister. Gerichtlich und ar-rßergerichtlich wird der Verein durch zwel der
Genannten gemeinschaftl!ch vertreten.

4. Der Vorstand wird in Erledlgung seiner Aufgaben von einem ,,Gesamtvsrständ" unterstützt.
Dem Gesamtvorstand gehören an:
a) Die Vonstandsmitglieder,
b) Stellvertretender Schatzmeister,
c) Stellvertretender Schriftführer,
d) Stellvertretender Vereins- und Jugendsport!eiter,
ei Der Jugendvertreter,
f) Pressewart,
gl Festwart,
hl Weitere Mitglieder nach Bedarf
Die Funktionen 4b bis 49 können jeweils 2-fach auf Perssn übertragen werden.

5. Die Amtszeit der Mitglieder des Vorstandes und des Gesamtvorstandes beträgt vier Jahre.
Wiederwahl ist zulässig. Scheidet ein Mitglied des Vorstandes oder des Gesarntvorstandes
vor Ablauf der Arntszeit aus, so wird ein Vereinsmitglied vom Vorstand frir die restliche
Amtszeit des Ausgeschiedenen kooptierL.

6. Der Varsitzende beruft die Vorstands- und die Gesamtvcrstandssitaung schriftlich,
fernmündiich oder auf elektronischem Wege mit einer Ladefrist von drei Tagen ein und
leitet sie. Vsrstandssitzur,gen finden nach Bedarf, Gesamtvorstandssitzungen mindestens
zweimal irn Jahr statt. Vorstand und Gesamtvorstand sind unabhängig ven der Zahl der
erschienenen Mitglieder beschlussfähig.



§ lL Beschlussfässu*g des Uorstandes
Der Vorstand fasst seine Besch§üsse irn Allgemeinen in Vorstandssitzungen, die vom 1.

Vorsitzenden oder vcm stellvertretenden Vorsitzenden schriftlich, fernmündlich oder auf
elektronischem Wege einherufen werden. ln jedern Fall ist eine Einberufungsfrist von drei Tagen

einzuhatrten. ln wichtigen Angelegenheiten kann auf die Einhaltung der Einberufungsfrist veraichtet
werden, urerden, wenn alle Vcrstandsrnitglieder damit einverstanden sind. Einer Mitteilung der
Tagesordnung bedarf es nicht. Der Vorstand ist beschlussfähig wenn mindestens drei
Vorstandsmitglieder, darunter der L. Vorsitzende ader der stellvertretende Vorsitzende anwesend

sind.
tsei der Eeschkrssfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen Stinrmen. Bei

Stirnrnengleichheit entscheidet die Stinnrne des Leiters der Vorstandssitzung.

Die Vorstandssitzung leitet der 1. Vorsitzende, bei dessen Abwesenheit der stellvertretende
Vorsitzende. Die tseschlüsse des Vorstandes sind zu Beweiszwecken zu protokoNlieren und vom
Sitzungsleiter und Frotskollführer zu unterschreiben.
Ein Vorstandsbeschluss kann auf schriftlichem Wege oder fernmündlich gefasst werden, wenn alle
Vorstandsmitglieder ihre Zr.rstimnnung zu der beschließenden Regelung erklären.

§ 12 Die llllitgliederversammlung
L- Das oberste Vereinsorgan ist die Mitgliederversarnmlung, die einmaljährlich zu Beginn des

Geschäftsjahres spätestens bis zum 31. März stattfindet.
2. Bei Bedarf können weitere Mitgliederversarnmlungen einberufen werden. Weitere

Mitgliederuersamrnlungen sind innerhalb von zweiWocheneinzuberufen, wenn dies von der
Hälfte der Vorstandsmitglieder oder einem Viertel der Vereinsmitglleder sowie dern
Altestenrat unter Angabe der Gründe verlangt wird.

3. Sie Einladung erfolgt durch den Vorsitzenden unter Angabe der Tagesordnung und einer
Ladungsfrist von vier Wochen persönlich, im Internet und durch Aushang im Vereinsheim" ln
dringenden Fällen, die in der Einladung anzugeben sind, kann die Einladungsfrist auf zuuei

Wochen abgektirzt werden.
4. Die Leitung der Mitgliederversarnmlung obliegt dern Vorsitzenden, beiVerhinderung dern

stelluertretenden Vorsitzenden. Soweit die Vorsitzenden nach ordnungsgemäßer Einladung

zur lMitgliederversammlung nicht zur Verfügung stehen, kann die Mitgliederversammlung
einen Versamrnlungsleiter wählen.

5. Ser Mitgliederversamrnlung obliegt:
a) Die Festsetzung des Jahreshaushaltplanes.
b) DIe Entgegennahrre der Jahresberichte einschließlich des Rechnungsabschlusses und

des Kassenberichtes.
c) Entlastung desVorstandes.
d) Die Festsetzung von Beiträgen, Umlagen und Arbeitsleistungen.
e) Die Wahl der Mitglleden des Vsrstandes r.rnd Altestenrates"
f) Die Wahl der Xassenprüfer.
g) Die Abwahl von Vorstandsmitgliedern.
h) Die Entscheidung üher Satzungsänderung oder Satzungsneufassung.
i) Die Entscheidung über die Auflösung des Vereins.
j) Die Entscheidung über Beschwerden gegen den Ausschluss eines Mltgliedes.
kl Die Entscheidung in allen grundsätzlichen Angelegenheiten, die ihr vorn Vorstand

vorgelegt werden.
l) Die Wahrnehn,ung aller sonstigen Aufgaben, die sich durch diese Satrung ergeben.



nr) Die Ernennung von EhrenmitgliedErn.
6. Anträge zr.rr Mitgliederversammlung die zu einem eigenen Tagesordnungspunkt führen,

rnüssen mindestens vier Tage vor der Versarnmlung beirn Vorsitzenden eingehen.
7. Mitglie derversarnmlungen sind unabhängig von der Zahl der erschlenenen Mitglieder

beschlussfähig.

§ 13 Kassenprüfung
1. Die Mitgllederversarnmlung wählt zwei Kassenprüfer, bei der ersten Wahl einen

Kassenprüfer für vier Jahr*, den zweiten Kassenprüfer für zwei Jahre, anschließend alle zwei
Jahre irn Wechsel einen Kassenprüfer für vierJahre, Wiederwahl ist möglich. Die

Kassenprüfer diirfen nicht dem Vorstand angehören.
2. Die Kassenprtlfer haben nach Ende des Geschäftsjahres die Kasse einschließlich der Belege

zu pnüfen und über das Ergebnis der Mitgliederversammlung zu berichten. Der
Prüfungstermin ist nrit dern Schatzrneister abzustirnmen" Bei verrnuteten
lJnregelmäßigkeiten können auch unverrnutete Kassenprüfungen durchgefülT rt urerden.

§ 14Wahlen und Abstirnmungen
1. Wahlen und Abstimmungen finden grundsätzlich offen statt. Auf Antrag eines Mitgliedes

kann in offener Abstimn:ung schriftliche Wahl oder Abstirnrnung beschlossen werden.
2- 6ewählt ist. urer die meisten der abgegebenen gültigen Stimn'len auf sich vereinigl-

Stirnnnenthaltungen und ungültige Stirnmen werden nicht mitgezählt. BeiStirnmgleichheit
ist die Wahl zr.r rariederholen. Ergibt sich erneut Stimnrgleichheit, so entscheidet das vom
§itzungsleiter zu ziehende l-os,

3. Beschlüsse der Organe werden, soweit diese Satzung nichts anderes bestirnmt oder
gesetzlich keine anderen Mehrheiten vorgeschrieben sind, rnit einfacher Mehrheit der
abgegebenen Stirnmen {Mehrheit der auf Ja oder Nein lautenden Stimrnen} gefasst.
Stimrnenthaltung und ungältige Stinrmen werden nicht mitgezählt. Beistimmgleichheit ist
der Antrag abgelehnt"

4. Satzungsheschltisse können nur rnit einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen
gültigen Stimrnen gefasst werden. Stimmenthaltungen und ungültige §timrnen werden nicht
mitgezäh[t.

5" Das Protokoll wird vom Schriftführer geführt, ist dieser nicht anwesend bestimmt der
Versammlungsleiter einen Protokol lführer.

5. Über Beschlüsse der Mitgliederversamrnlung ist ein Protekoll aufzunehrnen, das jeweils vorn
Versammlungsleiter und dem Pratokollführer zu unterzeichnen ist.

7. Über Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung beschließt die Mitgliederversan'lmlung. Zur
Annahrne des Antrages ist eine Mehrheit von drei Vierteln der abgegehenen gültigen
Stimrnen erforderlich.

§ 15 Der Altestenrat
1. Der Altestenrat besteht aus mindestens 3 und höchstens 5 Mitgtiedern des Vereins. Sie

müssen zehn Jahre dern Verein angehören. Sie müssen über eine langjährige
Vereinserfahrung verfügen und dürfen nicht gleichzeitig Mitglied des Vorstandes oder
Gesamtvorstandes seln.

2" Sie werden in einer srdentlichen Mitgliederversarnrnlung gewählt.
3. Angelegenheiten irn Verein wie:

- lnvestitionen über 300,0ü €,



- Grundstücks- und lmrnsbilienangelegenheiten,
- §chlichtung von Differenzen zr,vischen Vorstand und Vereinsmitgliedern,
- Einsicht in Kassenunterlagenewischen den jährlichen Mitgliederversarnrnlungen.

4- Der Altestenrat ist bei wichtigen Angelegenheiten berechtigt den Vorstand zu beauftragen
einen außerordent!ictre Mitgliederversarnmlung einzuberufen.

§ 16 Auflösung des Vereins
1". Die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem _Zweck einberufenen

Mitgliederversan:rnlung beschlossen werden, deren Tagesordnung die Auflösung zur
[ntscheidung stellt. Der Beschluss zrlr Auflösung kann nur rnit einer Mehrheit von drei
Vierteln der abgegehenen gültigen Stimrnen gefasst werden. Stimmenthaltungen und
ungültige Stirnrnen werden nicht nritgezählt. Zur Verschmelzung des Vereins gelten diese
Bestimmungen ehenso.

2. Der Verein kann nicht aufgelöst werden, wenn sich mindestens sieben Mitglieder zur
Weiterführung des Vereins entschließen.

§ 1? Beurkundung von Beschlüssen
Über Beschlüsse der Mitgliederversarnmlung und des Vorstandes ist unter Angabe von ürt,
Zeit und Abstimrnungsergebnis jeweils eine Niederschrift anzufertigen.
Die Niederschrift ist vom Versammlungs- bew. Sitzungsleiter und vsm Frotokollführer zu

unterschreiben. Sie bedarf der Genehmigung der nächsten Sitzung.

§ LB Fsnktionsbezeichnungen
Funktionsbezeichnungen, die in dleser Satzung in männlicher Form gewählt sind, werden trn

allgemeinen §prachgebrauch in den jeweils zutreffenden weiblichen sder rnännlichen Farrn

verwendet.

§ 19 Beiträge
Die Mitglieder des Vereins sind beitragspflichtig soweit die Satzung nichts anderes hestir"nmt.

L" Bei der Aufnahnre in den Verein ist eine Aufnahrnegebühr zu entrichten. Die Höhe der
§ebühr wind durch die Mitgliederversarnrnlung bestimnrt.

2. Die Mitglieder zahlen einen Jahresbeitrag" Die Flöhe wird durch die Mitgliederversamrnlung
bestimmt.

3. Die Beiträge werden stets im ersten Monat des Geschäftsjahres fällig.
4" Beiträge können auf Antrag an den Vcrstand längstens bis zu einem Jahr gestundet werden"
5. Üben das Erlassen von Beiträgen entscheidet allein die Mitgliederversamrnlung.
6. Ehrennritglieder sind nicht beitragspflichtig.

§ 20 lnkrafttretEn
Diese Satzung tritt im Innenverhältnis rnit den Beschlussfassung, im Außenverhältnis mit dem Tag

der Eintragung in das Vereinsregister In Kraft.

Die bisherige Satzung vom 23.ü3.2013 tritt zum gleichen Zeitpunkt außer Kraft.

Brotterode-Trusetal, 17.03.2018


